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Einreichung
für die Anerkennung eines QM-Systems für die 

Zertifizierung bzw. Re-Zertifizierung von Aus- und Weiterbildungsträgern nach CERT NÖ
Antragsteller/in:
	Firmen- bzw. Vereinsname:


	     

	Adresse:


	     

	Telefon:


	     

	Fax:

	     

	E-mail:

	     

	Homepage:


	     

	Bevollmächtigte/r Vertreter/in:


	     

	Ansprechperson:


	     


Statistische Eckdaten:

	Gründungsdatum des Unternehmens


	     

	Teilnehmer/innen an Bildungsprogrammen 
(im vorangegangenen Jahr)
	     

	Absolvent/innen von Bildungsprogrammen
(insgesamt seit Gründung)
	     


Inhaltlicher Schwerpunkt der Weiterbildungsangebote:

(Mehrfachantworten möglich)

· Basisbildung/2. Bildungsweg

· Gesellschaft/Politik/Wissenschaft

· IT
· Sprachen

· Wirtschaft

· Recht

· Technik

· Persönlichkeit/Kommunikation

· Psychologie/Pädagogik

· Gesundheit/Wellness/Sport

· Kunst/Kreativität

· Sonstiges:

QM-System:

	Bezeichnung des angewandten Qualitätsmanagementsystems:
	· LQW

· ISO

· EFQM

· EDUQUA

	Gültigkeit des Zertifikats bis:
	     


Verpflichtungserklärung

Die unterzeichnende Einrichtung verpflichtet sich,

1. Erwachsenenbildung als Kerngeschäft zu betreiben. Zählt der Bildungsbereich nicht zum Kerngeschäft der einreichenden Institution und/oder unterhält ein rechtlicher Träger mehrere selbstständig agierende Wirtschaftsbereiche, so sind die nachfolgenden Kriterien für den Bildungsbetrieb nachzuweisen.
2. die Anforderungen des angegebenen Qualitätssystems (vgl. Seite 2) für den Genehmigungszeitraum einzuhalten. Andernfalls nimmt die einreichende Institution verbindlich zur Kenntnis, dass die Zertifizierung nach CERT NÖ entzogen werden kann.

3. ihre Geschäftstätigkeit unter Einhaltung aller gesetzlichen und rechtlichen Bestimmungen auszuüben.
4. sich im Anlassfall einer Begutachtung vor Ort (Audit) durch eine/n Gutachter/in oder mehrere Gutachter/innen zu unterziehen.

5. dem Antragsformular eine Kopie des Qualitätszertifikats beizulegen.

6. Teilnehmer/innen von Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen die mit CERT NÖ in Zusammenhang stehende Förderungsmöglichkeiten des Landes NÖ für Einzelpersonen aufmerksam zu machen.

7. die Anträge auf Bildungsförderung ihrer Kursteilnehmer/innen (diese stehen unter www.noe.gv.at/bildungsfoerderung als Onlineformular zur Verfügung) in elektronischer Form entgegen zu nehmen, durch Beisetzung des Zertifizierungscodes zu bestätigen und in elektronischer Form an das Amt der NÖ Landesregierung weiter zu leiten. Die Anträge müssen spätestens drei Monate nach Ende des Kurses (Moduls) in der genannten Form beim Amt der NÖ Landesregierung (bildungsfoerderung@noel.gv.at) eingelangt sein. Eine Verletzung dieser Bestimmung führt zum sofortigen Verlust der Anerkennung. Ein neuerlicher Aufnahmeantrag kann erst nach Ablauf einer Frist von einem Jahr erfolgen.
Mit Ihrem Stempel und Ihrer geschäftsmäßigen Unterschrift bestätigen Sie die Richtigkeit Ihrer Angaben.



Datum, Unterschrift

Datenschutzbestimmung: 

Die Donau-Universität Krems (DUK) verpflichtet sich zur Wahrung des Datengeheimnisses gemäß den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes 2000, BGBl. I Nr 165/1999 in der jeweils gültigen Fassung. Ebenso unterliegen sämtliche der DUK zur Kenntnis gebrachte Unterlagen der Geheimhaltungspflicht und werden ausschließlich für den vertragsgegenständlichen Zweck (Zertifizierung) verwendet.
Selbstverständnis

Ethische Grundhaltung
Die unterzeichnende Einrichtung erklärt ausdrücklich die Einhaltung der Allgemeinen Erklärung für Menschenrechte:
„Jeder hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand.
Des Weiteren darf kein Unterschied gemacht werden auf Grund der politischen, rechtlichen oder internationalen Stellung des Landes oder Gebiets, dem eine Person angehört (…)“ (vgl. Art. 2 der Resolution 217 A (III), OHCHR)
Demokratisches Prinzip

Die unterzeichnende Einrichtung verpflichtet sich ausdrücklich zur Wahrung demokratischer Prinzipien. Demzufolge nimmt die Einrichtung Abstand von rassistischen, antisemitischen, sexistischen, antidemokratischen und anderen diskriminierenden Handlungsweisen. Weiters distanziert sich die unterzeichnende Einrichtung von der Vermittlung religiöser und/oder politischer Propaganda. 
Qualitätsverständnis
Die unterzeichnende Einrichtung verschreibt sich einer fortwährenden Qualitätsentwicklung und ist bestrebt, auf Basis einer regelmäßigen Reflexion kontinuierliche Verbesserungen insbesondere des Lehr-Lern-Prozesses vorzunehmen. Die unterzeichnende Einrichtung setzt bewusst und aktiv Schritte in Richtung Lernender Organisation.
Mit Ihrem Stempel und Ihrer geschäftsmäßigen Unterschrift bestätigen Sie die Richtigkeit Ihrer Angaben.



Datum, Unterschrift

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich bis auf jederzeitigen schriftlichen Widerruf damit einverstanden, per E-Mail Informationszusendungen von der Zertifizierungsstelle CERT NÖ zu erhalten.



Firmenstempel





Firmenstempel
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